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Themen

1. Gesetzänderungen im Anstellungsschutzgesetz    
   und im Elternzeitgesetz

2. Änderungen im Versicherungssystem

3. Kollektives Arbeitsrecht – Diskussion über die 
Macht der Gewerkschaft



  

Gesetzänderungen

- im Jahre 2000 initiiert

- Auftrag an das ”Institut des Berufslebens” 



  

1. Definition des Arbeitnehmerbegriffes

2. Aufteilung der Kündigungen:                
Arbeitsmangel �  ”Persönliche Ursachen”

3. Befristete Anstellungen

4. Zusammenwirkung und Loyalität

5. Schutz für Arbeitnehmer in Elternzeit

Auftrag des Instituts des Berufslebens



  

Auftrag des Instituts des Berufslebens

1. Definition des Arbeitnehmerbegriffes

2. Aufteilung der Kündigungen:                
Arbeitsmangel �  ”Persönliche Ursachen

3. Befristete Anstellungen

4. Zusammenwirkung und Loyalität

5. Schutz für Arbeitnehmer in Elternzeit

---------------------------------------------

-----------------------------------
       ----------------------------------------------

----------------------------------------



  

Gesetzänderungen
- im Frühjahr 2006 vom damaligen Reichstag 

verabschiedet

- im Frühjahr 2007 mit einigen Änderungen 
vom jetztigen Reichstag verabschiedet



  

Befristete Anstellungen

1. Probezeit
2. Besondere Beschaffenheit der Arbeit
3. Saisonarbeit
4. Praktikum
5. Ferienarbeit
6. Vorübergehende Arbeitsanhäufung
7. Erwartung der Wehrpflicht
8. Vertretung
9. Alter von 67 Jahre
+
10.    Allgemein befristete Anstellung

----------------------------------------------
-

-------------
---------------
-------------------------------------------
---------------------------------



  

Vorrecht

- Arbeitsmangel �  Kündigung

- Anspruch auf Einstellung bei Neueinstellung des   

Arbeitgebers (9 Monate)

- Qualifikationszeit: 6 Monate (in den letzten 3 Jahren)



  

Elternzeit

- Kündigungsfrist beim Diensteintritt



  

Elternzeit

1. Einstellung
2. Beförderung
3. Ausbildning
4. Gehaltserhöhung/Änderung andere Einstellungsbedingungen
5. Verteilung der Arbeitsaufgaben
6. Leitung der Wirksamkeit
7. Kündigung

Diskrimierungsverbot:



  

Altersbedingte Gesetze

- Keine Möglichkeit extra 
Anstellungszeit anzurechnen



  

Änderungen im 
Sozialversicherungssystem

Arbeitslosengeld

3. Weniger Arbeitslosengeld

4. Kürzere Unterstützungsperiode 

5. Sämtliche geeignete Stellen

6. Weiter entfernt vom Wohnort



  

Änderungen im 
Sozialversicherungssystem

Krankengeld

3. Weniger Krankengeld

4. Rehabilitierungskette



  

Konsequenz?

- Freiwillige Vereinbarungen kosten mehr

                                               
- ”Sachlicher Grund” nach 3 Monate



  

Kollektives Arbeitsrecht 
- Diskussion über die Macht der Gewerkschaft



  



  

1. Verhältnismä� igkeit

3. Einschränkungen im Recht 
Sympathiema� nahmen zu ergreifen

6. Recht für Vermittler den Konflikt zu
stoppen/aufzuschieben



  

Blockade nicht angemessen wenn 
Einstellungsbedingungen genausogut/besser 

sind als im Tarifvertrag

Forderung auf gesetzlich geregelte Billigkeit



  

Konfliktma� nahmen nur wenn mindestens 1 
Arbeitnehmer Mitglied in der Gewerkschaft ist

Verhältnismä� igkeit 



  

”Ein Übergang zu einer Ordnung wo die 
Regierung die Bedingungen für gewerk- 
schaftliche Konfliktma� nahmen und 
Lohnentwicklung diskutiert, ist nicht 
erwünscht.”
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